
Zeitschrift: Schweizer Soldat : Monatszeitschrift für Armee und Kader mit FHD-
Zeitung

Herausgeber: Verlagsgenossenschaft Schweizer Soldat

Band: 39 (1963-1964)

Heft: 4

Artikel: Hat unsere Armee eine Tradition?

Autor: Herzig, Ernst

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-704466

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-704466
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Zeitschrift zur Stärkung
derWehrhaftigkeit und des
Wehrwillens

Der Schweizer Soldat 4

Herausgeber: Verlagsgenossenschaft «Schweizer Soldat», Zürich 1

Redaktion: E. Herzig, Gundeldingerstraße 209, Basel, Tel. (061) 34 41 15. Annoncenverwaltung,
Administration, Druck und Expedition: Aschmann &. Scheller AG, Zürich 1, Tel. (051) 32 71 64,
Postcheckkonto VIII 1545. Abonnementspreis: Schweiz Fr. 10.—, Ausland Fr. 14.50 im Jahr

Erscheint Mitte und Ende des Monats 39. Jahrgang 31. Oktober 1963

Hat unsere
Armee eine Tradition?

«Sehr geehrter Herr Redaktor, in einer
französischen Militärzeitschrift, die ich
dieser Tage gelesen habe, war unter
anderem der Bericht über eine Reise
durch die Schweiz publiziert. Der
Verfasser, anscheinend ein Offizier, spöttelte

witzig über verschiedene Eigenheiten

unseres Volkes. Meines
Erachtens verließ er aber den Boden
der Sachlichkeit und des guten
Geschmacks, als er schrieb, es gäbe bei
uns kaum eine Ortschaft ohne
Soldatendenkmal, doch seien darauf nicht
die Namen der Gefallenen verewigt,
sondern nur von jenen Soldaten, die
an einer Krankheit im Bett gestorben.
Im Gegensatz zu Frankreich, so schrieb
der Verfasser weiter, hege und pflege
die schweizerische Armee nicht eine
Tradition des Heldentums, wohl aber
eine der Grippe, der Scharlach und
anderer epidemischer Krankheiten.
Ich finde das einfach unverschämt,
und man kann solche Auslassungen
nicht scharf genug anprangern.»

Hptm. K. K. in B.

Sie haben das richtige Wort gefunden,
Herr Hauptmann, der Verfasser hat
tatsächlich die Grenzen des guten
Geschmacks und des Anstandes
verlassen, als er diesen Erguß zu Papier
brachte — er ist gemein und er darf
ruhig wählen, ob er diese Bezeichnung

auf sich selbst, auf seinen
Bericht oder auf beides beziehen will.
Aber sich deswegen zu ärgern, wäre
Wohl eine zu große Anstrengung und
ber Mühe nicht wert. Wollten wir mit
9|eicher Münze heimzahlen, dann
könnten wir immerhin festhalten, daß
bie Mehrzahl der «französischen»
Helden, die in den jüngsten Kriegen
lr> Indochina und Algier für Frankreich

gefallen waren, fast ausnahms-
'°s deutsche, schweizerische, slawische

und was weiß ich was für Namen
tru9en. Und diese Namen der Frem-
bfnlegionäre wird man auf einem
französischen Gefallenendenkmal vergeblich

suchen!
Aber wir wollen da keine makabre
Auseinandersetzung über die Gebeine
gefallener oder an Krankheit verstorbener

Soldaten führen. Das haben die
°ten hier und jenseits unserer Grenzen

nicht verdient. Sie haben in Er-
ullung ihrer vaterländischen Pflicht
es Leben verloren — ob auf dem
chlachtfeld oder als Opfer einer

Krankheit, ist von zweitrangiger
Bedeutung. Man kann sein Leben nur
einmal hingeben.
Ich möchte fast sagen Gott sei Dank,
haben wir keine Gefallenen zu beklagen!

Denn unsichtbar stehen hinter
den eingemeißelten Namen noch jene
der damaligen Feinde und erinnern sie
uns an die unvorstellbaren Opfer der
Zivilbevölkerung und an die schrecklichen

Zerstörungen. Die meisten Völker

Europas, die in den letzten Krieg
verwickelt waren, haben dessen
Vernichtungsgewalt bis zur letzten
Konsequenz erdulden müssen.
Uns ist dieses Schicksal erspart
geblieben, und davor haben uns mit jene
Wehrmänner bewahrt, die während
der Aktivdienste 1914—1918 und 1939
bis 1945 verstorben sind. Ueber das
Grab hinaus haben sie Anspruch auf
unseren Dank und auf unsere
Ehrfurcht vor ihrem Opfer.
Seit 1798, als die Franzosen in unser
Land einbrachen, hat die Schweiz nie
mehr gegen einen äußeren Feind
antreten müssen. Aber unsere Armee
hat im Ersten und im Zweiten Weltkrieg

die ihr auferlegte Pflicht erfüllt
und hätte sie auch erfüllt — dessen
bin ich gewiß! — wenn es zum Aeußer-
sten gekommen wäre. Mehr als
Pflichterfüllung zum Schutze des Landes ist
noch zu keinen Zeiten von unserer
Armee verlangt worden und wird von
ihr auch nie verlangt werden. Und das,
meine ich, ist fruchtbarer Ackerboden
für eine ehrwürdige, soldatische
Tradition schweizerischer Prägung.
Auf diese Tradition der Pflichterfüllung

dürfen wir stolz sein. Sie verdient
es, daß wir sie hegen und pflegen
und lebendig erhalten. Aus ihr schöpft
der junge Soldat von heute die Kraft,
die ihn befähigt, sich in gefahrdrohender

Zeit neu wieder zu bewähren.
Nicht die Toten sind es, die unsere
schweizerische Tradition begründen,
aber sie sind die Zeugen dafür, daß
wir einst bereit waren, für das Land
auch das Höchste einzusetzen.
Unsere Tradition kennt kein Pathos
und keine Heldenverehrung, und
deshalb sind unsere Soldatendenkmäler
auch schlicht und schmucklos. Doch
gerade deswegen sind sie uns so
teuer. Sie erinnern uns daran, daß
schweizerische Soldaten starben, als
unsere Armee Gewehr bei Fuß das
Land bewachte, derweil die Soldaten
einiger fremder Länder entweder in
einem verbrecherischen Angriffskrieg
oder der falschen Politik ihrer
Regierungen wegen sterben mußten.

Ernst Herzig

Die Militärgesetzgebung:

Das Haager
Kulturgüterschutz-Abkommen

Das Hager Abkommen vom 14. Mai 1954
für den Schutz von Kulturgütern bei
bewaffneten Konflikten, ist die jüngste der
großen kriegsrechtlichen Konventionen,
die eine Schranke gegen ein unbegrenztes

Zerstörungswerk des Krieges errichten
möchten. Dieses Abkommen ist durch

die Beitrittserklärung der Schweiz für
uns auf den 15. August 1962 in Kraft
getreten; damit haben wir die völkerrechtliche

Pflicht übernommen, seine
Bestimmungen einzuhalten.
Die Vorläufer des heutigen Kulturgüter-
schutz-Abkommens von 1954 sind
Einzelbestimmungen in den verschiedenen
Haager Abkommen von 1907, insbesondere

in der Landkriegsordnung sowie ein
im Jahr 1935 zwischen den amerikanischen
Staaten abgeschlossener «Roerich-Pakt»,
die jedoch für einen wirkungsvollen
Schutz des kulturellen Erbgutes der vom
Krieg betroffenen Völker nicht ausreichen.

In den beiden Weltkriegen sind
leider unersetzliche Werte der kriegerischen

Zerstörung anheimgefallen. Allerdings

finden sich erste Anfänge zum
Schutz dieser Werte im Krieg um Italien,
wo auf amerikanischer Seite eigene
Kunstschutzoffiziere eingesetzt wurden,
die sich mit Erfolg um die Erhaltung der
italienischen Kunstschätze bemüht
haben.

Angesichts der ins Ungemessene gesteigerten

Zerstörungswirkung der modernen
Waffen ist unter der Obhut der UNESCO
im Blick auf die Zukunft ein umfassendes

Vertragswerk ausgearbeitet worden,
das am 14. Mai 1954 als das «Rote Kreuz
der Kulturgüter» genehmigt worden ist.
Das Abkommen setzt sich aus folgenden
Teilen zusammen, die alle das Datum
des 14. Mai 1954 tragen:
— dem eigentlichen Haager Abkommen

für den Schutz von Kulturgut bei
bewaffneten Konflikten,

— den Ausführungsbestimmungen zum
Haager Abkommen,

— dem Haager Protokoll,
— den zwei Resolutionen der internationalen

Haager Konferenz.
Die Zweckbestimmung des Abkommens
liegt in der Sicherung und der Respektierung

der beweglichen und der
unbeweglichen Kulturgüter im Fall eines
bewaffneten Konfliktes. Als schutzwürdige
Kulturgüter gelten, und zwar ohne Rücksicht

auf Herkunft und Eigentumsverhältnisse:

a) bewegliche und unbewegliche Güter,
die für das kulturelle Erbe von großer
Bedeutung sind, wie Baudenkmäler
kirchlicher und weltlicher Art,
archäologische Stätten, Kunstwerke,
Handschriften, Bücher, historische
Dokumente, wissenschaftliche Sammlungen
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